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Das Fridolin-Wappen

Rolf Kamm

«In Rot der nach rechts schreitende, schwarz-
gewandete Glaubensbote Fridolin, mit dem
Beschauer zugewandtem barhäuptigen Kopf
mit goldenem Nimbus, in der Rechten einen
goldenen Stab, in der Linken ein goldenes Buch
haltend»1 (Bild 1).

So präsentiert sich heute das Glarner
Wappen, das fast jede und jeder kennt. Denn
das Glarner Hoheitszeichen ist das einzige
aller Kantone mit einem Menschen drauf, dem
Heiligen Fridolin — oder, wie ihn die Glarner
gelegentlich nennen, dem «Jüppä Frigg».2 Es

erstaunt daher wenig, dass viele Leute meinen,
der Kanton Glarus sei katholisches Stammland,
was er nicht ist. Dem Heraldiker fällt zudem
sofort auf, dass das Glarner Wappen nicht
regelkonform ist, da sich mit Schwarz und Rot zwei
heraldische Farben berühren. Noch dazu ist das

Fridolin-Wappen äussert schwer zu blasonieren,
denn der «Glaubensbote Fridolin» ist ja keine
heraldische Figur.

Folgende Frage steht deshalb im Zentrum
dieses Aufsatzes: Warum sieht das Glarner
Wappen von heute so aus?

Um die Frage zu beantworten, müssen wir
erstens dem Ursprung dieses Hoheitszeichens

im Mittelalter nachgehen und zweitens
die Entstehung seiner heutigen Form im 20.
Jahrhundert etwas genauer untersuchen.

Die Ursprünge des «Jüppä Frigg»

Wer ist Fridolin?
Der Glaubensbote Fridolin ist ein wenig

bekannter Heiliger.3 Den ältesten Hinweis auf
ihn finden wir in einer St. Galler Heiligenlitanei
von 825, wo er nach Gallus angerufen wird.
Ausser seinem Namen steht dort aber nichts.
Aus dem 12. Jahrhundert hat sich ein Codex aus
der Bibliothek des Frauenklosters Säckingen
erhalten, in dem wir die wichtigste Quelle
zu Fridolins Leben finden: Die «vita sancti

1 Wikipedia, Kanton Glarus, 16. Juli 2015.
2 Der Kosename setzt sich aus «Jüppä», Glarnerdeutsch

für Kutte, und «Frigg» der Kurzform von Fridolin zusammen.

3 Wenn nichts anderes vermerkt, stützen sich die folgenden

Ausführungen zu Fridolin auf: Widmer, Fridolin und

Pörnbacher, Vita Ftidolini.

Bild 1: Ernst Kellers Arbeit von I960 ist das erste
offizielle Glarner Wappen. Gelbes ist hier golden dargestellt,
Gesicht und Hände sind aber weiss, nicht silbern. (LAGL
NA AA 2.9)

Fridolini». Diese Heiligengeschichte scheint
um 970 von Balther von Säckingen geschrieben
worden zu sein, einem ehemaligen St. Galler
Klosterschüler und späteren Bischofvon Speyer.
Balther behauptet, er habe in Helera, dem
heutigen Saint-Avold in Lothringen, ein Exemplar
der Fridolins-Vita gesehen und seine Erzählung
basiere auf Erinnerungen an diesen Text.

Demnach stammt Fridolin aus Irland (auf
zeitgenössischen Karten «Scottia inferior»
genannt). Ursprünglich Spross einer vornehmen

Familie wurde er Kleriker und verliess
seine Heimat. Im Einvernehmen mit König
Chlodwig stellte er das Hilarius-Kloster in
Poitier wieder her, lehnte es aber aus Bescheidenheit

ab, Abt zu werden. Anschliessend
wanderte er über den Jura, das Wallis, Chur
und das Rheintal an den Hochrhein, um im
Auftrag des Königs die dortigen Alemannen
zu missionieren. So gründete er das Frauenkloster

Säckingen, wo er auch begraben wurde.

Die Forschung geht heute davon aus, dass
Balthers Erzählung nicht zur Gänze erfunden
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Bild 2: Ein spätgotisches Relief im Säckinger Münster zeigt den schlafenden Fridolin,
dem ein Baum den Standort für die künftige Säckinger Kirche weist. Am Baum
hängt die Tasche mit Reliquien des Heiligen Hilarius. (Duft/Berschin, Balther)

Bild 3: Hans Burgkmair stellt Fridolin 1517 als Mönch mit Ursus und Landolf dar.
Das schottische Königswappen am Torbogen soll ein Hinweis auf Fridolins edle

Abstammung und seine Verwandtschaft mit dem Haus Habsburg sein. (Wikipedia,
Damenstift Säckingen, 17. November 2015)

ist. Auf Grund der wenigen

konkreten Hinweise
datiert man die Wirkungszeit

Fridolins auf die Zeit
um 500 (Bild 2).

Glarus kommt in der
Vita des Heiligen Fridolin
nicht ein einziges Mal vor.
Obwohl «Clarona» bereits
in der Legende der Heiligen
Felix und Regula im 8.

Jahrhundert erwähnt wird,
und obwohl man annimmt,
dass Glarus bereits zu
Balthers Zeiten wenigstens

teilweise dem Kloster
Säckingen gehörte.' Erst
eine viel spätere Ergänzung
derVita erwähnt Glarus: Die
sogenannte Ursus-Legende
oder das Ursen-Wunder:
Als Fridolin das Kloster
Säckingen gründete, lebten

in Glarus die Brüder
Ursus und Landolf, die im
Glarnerland reich begütert
waren. Ursus vermachte
seine Hälfte dem Kloster,
was urkundlich festgehalten

wurde. Als Ursus starb,
überging Landolf dessen
letzten Willen und eignete
sich das ganze Land an, worauf

Fridolin Ursus aus dem
Grab holte und als Zeuge
nach Rankweil vor Gericht
brachte. Entsetzt und
eingeschüchtert übergab der nun
als Lügner ertappte Landolf
auch seine Güter dem heiligen

Mann beziehungsweise
dem Kloster (Bild 3).

Die Legende ist in zweierlei

Hinsicht interessant:
Erstens ist säckingischer
Besitz gleichbedeutend
mit Fridolins Besitz, denn
nach mittelalterlicher
Vorstellung ist der Heilige
höchstselbst Herr über
Land und Volk. Zweitens
wird hier betont, dass das

ganze Glarnerland Säckingen

gehöre. Die Legende

50

1 Zopfi, Gemeinden, S. 40.
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Bild 4: Das früheste erhaltene Säckinger Stadtsiegel aus
dem 14. Jahrhundert zeigt möglicherweise den pilgernden

Fridolin mit Stock, Kelch und Reliquientasche.
(Wikipedia, Damenstift Säckingen, 25. November 2015)

stammt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts,
als Säckingens Rechte im Glarnerland offenbar

höchst umstritten waren. Es war die Zeit
des Streits um das Kyburger Erbe, um das

sich auch Bischöfe, die Grafen von Rappers-
wil und die Habsburger - die Klostervögte
Säckingens - stritten. Das Ursen-Wunder
scheint nach 1250 erdacht worden zu sein,
um säckingische Ansprüche zu belegen.5
Die Kirche in Glarus — bis 1273 die einzige
im Land — schaut zwar auf eine viel längere
Tradition zurück, sie wurde bereits um 600
errichtet, belegt sind die Schutzheilgen Hilarius

und Fridolin aber erst für 1288.6 Nach
allem, was wir heute wissen, verdankt Glarus
seinen Fridolin also dem Kloster Säckingen;
eine genuin glarnerische Fridolin-Tradition
gibt es nicht.

Wie Fridolin ausgesehen haben könnte,

wissen wir nicht. Da Stadt und Kloster
Säckingen samt Archiv 1272 niederbrannten,

gibt es auch keine frühmittelalterlichen
Wand- oder Buchmalereien, Miniaturen oder
Glasgemälde des Heiligen. 1975 fand man
in Säckingen immerhin einen frühmittelalterlichen

Sarkophag, der am Kopfende das
abstrakte Relief-Brustbild eines Heiligen
zeigt. Einen Hinweis, wie man Fridolin früher

dargestellt hat, liefert allerdings das ältes-

5 Vgl. dazu Kamm, Glarus, S. 51-61.
6 Sennhauser, Kirchen, S. 57-69, Jehle, Stift Säckingen,

S. 94 bzw. Anm. S. 341 und Feller, Glarus, S. 184.

te erhaltene Siegel der Stadt Säckingen vom
Anfang des 14. Jahrhunderts. Es zeigt einen
vom Betrachter aus nach rechts schreitenden
Pilger mit Kapuze im Profil, den Pilgerhut
auf dem Rücken, einer Schale in der linken
und einem Stock und einer Tasche in der
rechten Hand. Dass es sich dabei um Fridolin
handelt, darf man auch deshalb annehmen,
weil die etwa gleich alte Zürcher Wappenrolle

auf der Rückseite des ersten Streifens ein

ganz ähnliches Fantasiewappen für Schottland
zeigt. Nur die Tasche fehlt. Fridolins Tasche

mit Hilarius-Reliquien wird aber in dessen

Vita explizit erwähnt. Also ist die Figur auf
dem Säckinger Siegel nicht irgendein
schottisch-irischer Wandermönch, sondern eben
Fridolin7 (Bild 4).

Wie die Stadt Säckingen war auch das Land
Glarus durch das Kloster mit dem Heiligen
Fridolin verbunden. Und wie in Säckingen, so
taucht der Heilige auch in Glarus erstmals als

Siegelbild auf.

Fridolin auf Siegeln
Das erste Glarner Siegel erscheint 1289,

1315 und 1318, ist spitzoval und zeigt die
Halbfigur der Madonna mit dem Jesuskind
und darunter einen betenden Kleriker im
Profil. Die Umschrift lautet: + SIGILLVM
GLARONENSIVM.8 Zweifellos handelt es

sich bei diesem ersten Glarner Siegel um das

abgeänderte Siegel eines Geistlichen,
wahrscheinlich eines Glarner Kirchherrn, eines
rector. Solche Leute waren meist auswärtige
Kleriker, die zwar eine Glarner Kirchenpfründe

innehatten, aber selbst nicht vor Ort
predigten. Vergeben wurde diese Pfründen vom
Kloster Säckingen mit Einverständnis des
Bischofs von Konstanz.9

Ist der betende Kleriker der Heilige Fridolin?

Die Beziehung zu Glarus und Säckingen
legen diese Vermutung nahe. Doch das Siegel
stellt keine typische Szene der Fridolins Vita
dar und Fridolins Attribute fehlen. Zudem
erinnert die Darstellung eher an ein Stifterporträt,

zeigt also eher den siegelnden Kleriker
als einen bestimmten Heiligen. Im ganzen
deutschen Sprachraum ist dieser Siegeltyp
im 13. und 14. Jahrhundert weit verbreitet:
Klosterkonvente, Guardiane, Kanoniker, Pri-
oren oder Leutpriester siegelten mit Maria

7 Pörnbacher, Vita Fridolini, Abb. 27 und Reinle,
Ikonographie, S. 224f. und 242f.

8 Winteler, Wappen/Siegel, S. 597f.
9 Tremp, alte Glarner, S. 25f.
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Bild 5: Das erste Glarner Siegel hat noch nichts mit Fridolin
zu tun und trägt alle Merkmale eines Kleriker-Siegels. Im
Landesarchiv Glarus befindet sich ein Gipsabguss davon.

(LAGL Siegelsammlung)

und dem betenden Kleriker. Eine Verbindung
zu Fridolin oder Säckingen ist nirgends gegeben10

(Bild 5).
Vom 2. Juli 1277 hat sich dagegen ein

ebenfalls geistliches Siegel erhalten, das auch
mit Glarus zu tun hat, aber tatsächlich Fridolin

zeigen könnte: Unter gotischer Architektur
stehen drei Figuren, die grösste mit einem

Stab in der Mitte, rechts davon eine wohl
sitzende Figur mit Zepter und links davon eine
kleine Figur im Profil. Die Umschrift lautet:
S. HENRICI PLEBANI IN GLARONA.
Hierbei handelt es sich ohne Zweifel um
das Siegel des Glarner Leutpriesters, der uns

10 Einige Verweise seien hier genannt: Für das Gebiet
der heutigen Schweiz: SALU, URK 667/13389.1 und URK
556/11181.2. oder QW 1/1 Nr. 496, S. 232f und Nr. 673,
S. 337. Aus dem Bistum Köln: Ziegenbein, Kölner Dom,
S. 157-204. Für Sachsen: Herzog, Zwickau. S. 155f.
Für Norddeutschland: Lisch, Dobbertin und Malchow, S.

245-250. u.a.

1273 und 1279 mit vollem Namen begegnet:
Heinrich von Widen aus einem habsburgi-
schen Ministerialgeschlecht, zweifellos auch

er kein Dorfpfarrer.11
Die deutlich kleinere Figur ist kein Kind,

ihre Gestalt ist viel mehr der Sozialperspektive

geschuldet: Der Heilige wird grösser
dargestellt als die Gewöhnlichen. Die Szene

könnte Fridolins Besuch bei König Chlodwig
mit einem kleinen (hier stehenden) betenden

Kleriker zeigen oder aber den Moment,
als der Heilige den halbverwesten Ursus vor
den Richer in Rankweil führt. Gegen ersteres
spricht, dass ein Kleriker sicher mit langem
Kleid dargestellt worden wäre, für die Ur-
sus-Szene spricht ein Säckinger Kloster-Siegel
von 1276: Es ist zwar schlecht erhalten, zeigt
aber ebenfalls drei Gestalten, von denen die
mittlere deutlich grösser ist und ein langes
Kleid trägt, die Architektur über der Szene ist
romanisch.12 Wenn diese beiden Siegel Fridolin

mit Ursus darstellen, haben wir es hier mit
den bisher frühesten bildlichen Darstellungen
der Ursus-Legende zu tun. Zeitlich passen
diese Siegel zum Bemühen Säckingens um
seine Rechte im Rahmen des oben erwähnten
Kyburger Erbstreits.

Die Glarner beschränkten sich bei ihren
Siegeln schliesslich auf die Darstellung des

Heiligen Fridolin, ohne Ursus und ohne Richter.

Das erste derartige Siegel hängt am Sem-
pacherbrief vom 10. Juli 1393. Es zeigt Fridolin

als Mönch mit Tonsur aber ohne Abtstab,
dafür mit einem Pilgerstab mit zwei Knäufen
(Knoten) in der Linken, die Reliquientasche
ist gut erkennbar. Die Figur hat einen ganz
leichten gotischen Schwung und scheint vom
Betrachter aus nach rechts zu schreiten. Die
Umschrift lautet: + S. CONMVNITATIS
VALLIS GLARONE.13

Leider wissen wir nicht, mit welchen
Siegeln die Glarner den Bund mit den Eidgenossen

von 1332 oder die Landessatzungen von
1387 oder 1391 besiegelten, weil die Siegel
fehlen oder nur Abschriften überliefert sind.
Aegidius Tschudi will zwar für 1391 die
Umschrift eines Siegels kennen, das würde aber
bedeuten, dass man diese bereits 1393 wieder

geändert hätte. Wahrscheinlich haben die
Glarner im 14. Jahrhundert noch lange Zeit

" Nüscheler, Gotteshäuser, S. 530. Zu «Heinrici plebani
in Clarona dicti de Wida» und «Heinrici de Wida rectoris»

vgl. UGL Nr. 20, S. 61 und Nr. 25, S. 73.
12 GLAK 21 Nr. 5299.
13 LAGL AG III.51.2 Urk (1393).
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Bild 6: 1395 kaufen sich die Glarner von den Säckinger Grundrechten frei. Äbtissin
und Konvent des Damenstifts beglaubigen dies mit ihren unterschiedlichen Fridolin-
Siegeln. (LAGL AG III.51.3 Urk)

sind keine zu erkennen.
In den 1360er-Jahren
zeigt Margareta von
Grünenbergs Siegel eindeutig

Fridolin mit
überdimensioniertem Abtstab,
neben ihm auf Knien
eine betende Klerikerin.16

Auch 1395 siegelt
die Säckinger Äbtissin
mit der Fridolinsfigur,
allerdings hält diese in
ihrer linken Hand an die
Schulter angelehnt einen
Abtstab und scheint in
seiner rechten ein Buch
zu balancieren — ohne
betende Klerikerin.17

Auf Glarner und
Säckinger Siegeln scheint die Darstellung der
Ursus-Legende im 14. Jahrhundert aus der
Mode gekommen zu sein. Fridolin präsentiert

sich uns von nun an alleine, als Abt oder
Wandermönch.

Bild 7: 1481 regeln die Eidgenossen im sogenannten
Stanserverkommnis interne Streitigkeiten. Das Land Glarus
verwendet dabei ein Siegel, das auf seinen Status als

Reichsvogtei verweist. (LAGL AG 111.51.29 Urk)

mit der Madonna und dem betenden Kleriker
gesiegelt oder das Sempacher-Siegel bestand
schon Mitte des 14. Jahrhunderts.14 Letzteres
erscheint plausibel: Der intensivierte
Austausch mit den Städten förderte in den Län-
derorten das Entstehen von staatlichen
Institutionen und Symbolen wie Rat und Siegel.
Das lässt sich für Appenzell oder Glarus für
die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts gut
zeigen15 (Bild 6).

Vielleicht haben den Glarnern die Säckinger
Siegel der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
als Vorbild gedient: Das Siegel der Äbtissin
Adelheid von Ulfingen zeigt 1326 nur eine

einzige Figur, Fridolin-typische Attribute

14 Winteler, Wappen/Siegel, S. 598f.
15 Kamm, Glarus, S. 86—91.

Fridolin in Farbe
Am 24. Mai 1400 besiegelten die Glarner

das Bündnis mit dem Oberen oder Grauen
Bund mit einem neuen Siegel, das dem älteren

zum Verwechseln ähnlich sieht, nur der
gotische Schwung der Fridolinsfigur ist etwas
ausgeprägter. Die Umschrift lautet neu: +

Sigillvm Conmvnitatis Provi[n}c[i]e Glarfo-
nens}is. Dieses Siegel war hundert Jahre lang
im Gebrauch, es hängt am Bund mit St. Gallen

von 1454, am zurückdatierten «besseren»
Glarner Bundesbrief von 1473, an der Ewigen

Richtung von 1474 oder am Stanser Ver-
kommnis von 1481lx (Bild 7).

Interessant ist dieses langlebige Siegel aus
zwei Gründen: Erstens bezieht sich Glarus
hier explizit aufseinen Status als Reichsvogtei,
denn provincia bedeutet nichts anderes. Zwar
wird Glarus erst 1415 reichsunmittelbar oder
reichsfrei, ist aber bereits im 12. Jahrhundert
und dann wieder im 13- Jahrhundert eine

Reichsvogtei. Wieso das relativ unbedeutende

16 KAE H.X.la und Wikipedia: Damenstift Säckingen,
13. Juli 2015.

17 Der Klosterkonvent siegelte 1395 dagegen mit
Brustbildern Fridolins und Hilarius' unter gotischer
Architektur: LAGL AG III.51.3 Urk (1395) und ebd.
51.11 Urk (1395) sowie GLAK 21 Nr. 4874 (1409). Die
Säckinger Siegel späterer Jahrhunderte zeigen dann
wieder die Ursus-Szene: Reinle, Ikonographie, S. 241.

18 Winteler, Wappen/Siegel, S. 599.

Archivum Heraldicum 2016 5 3



Bild 8: Das sogenannte Schlachtbanner von Näfels ist die
älteste Glarner Fahne und stammt wohl aus der Zeit kurz
nach 1400. Es zeigt den Landespatron erstmals in Schwarz
auf rotem Grund. (LAGL FOT 8.5 ohne Inv. Nr.)

Alpental zu diesem bemerkenswerten Status

gelangte, ist unklar, aber offenbar bezog man
sich gerne darauf. Die Reichsvogtei war von
spätestens 1273 bis 1415 in den Händen des

Hauses Habsburg. Im zwanzigjährigen Frieden

von 1394 verpfändeten die Habsburger
den Glarnern aber das Recht die Gerichte zu
«besetzen und entsetzen nach irem willen»,
vielleicht war damit auch bereits das Recht
verknüpft in Vertretung des Reichsvogtes
«über das Blut» zu richten.19 Machte dies ein
neues Siegel nötig?

Zweitens entstammt dieses dritte Glarner
Siegel einer Zeit, in der wir erstmals etwas
über die Farbgebung des Glarner Hoheitszeichens

erfahren: Um 1400 entstand das

sogenannte Schlachtbanner von Näfels, eine
rohseidene Fahne, die damit älter ist als
jedes Glarner Wappen. Man kann schon allein

19 Vgl. dazu UGL Nr. 122, S. 376-379, Nr. 124, S.

380-383, Nr. 153, S. 481-484 und Kamm, Glarus, S. 90ff.
Letztmals siegeln die Glarner 1683 mit einem provincia-Siegel:

Winteler, Wappen/Siegel, S. 599.

deshalb mit einiger Sicherheit sagen, dass das

heutige Glarner Hoheitszeichen aus
Siegelbildern und Fahnen entstanden ist, nicht aus
einem Wappen.

Wie die Siegel zeigt auch die Fahne Fridolin

als Pilger in einer langen schwarzen Kutte,
dem Pilgerstab mit zwei Knoten in der linken
und einem Buch - balancierend - in der rechten

Hand. Von seiner rechten Schulter hängt
die Reliquientasche. Im Gegensatz zu den

Siegeln trägt der Heilige hier statt der Tonsur
einen kleinen Hut und lockiges Haar. Er hat
einen Dreitagebart und einen Heiligenschein.
Sein starrer Blick geht (vom Betrachter aus)
nach links. Die Grundfarbe ist rot mit einem
weissen abgeschnittenen Schwenkel. Fridolins
Kutte ist schwarz. Hände, Gesicht und Haare
sind in natürlichen Farben gehalten, die
Tasche in braun. Stab, Buch und Nimbus sind
golden20 (Bild 8).

Damit ist das Schlachtbanner von Näfels
das Vorbild für alle weiteren Fahnen und
Wappen, die den Landespatron in Farbe

zeigen. Weshalb uns in diesem Zusammenhang
vor allem zwei Dinge interessieren: Wie alt ist
diese Fahne? Und warum ist sie rot?

Die Frage nach dem Alter der Fahne ist
eigentlich obsolet. Aegidius Tschudi hat das

Entscheidende bereits Mitte des 16. Jahrhunderts

aufgeschrieben und an das Schlachtbanner

geheftet: «Diese paner ist zu Nefels an der
Schlacht gsin wider hertzog Lüpotz selgen sun
am ersten Donstag Aprell anno domini MCC-
CLXXXVIII». Ob die Fahne gar älter ist als
die Schlacht, hat bisher kaum interessiert, ob
sie aber jünger sein könnte und Tschudi sich —

wie so oft — irrte, schon gar nicht. Das ist eini-
germassen erstaunlich, hat doch der Nidwalder
Historiker Rober Durrer bereits 1928 heftigste

Zweifel an Tschudis Behauptung geäussert:
«Die ausgesprochene Hochrechteckform des

Fahnentuches ist die schon seit dem 13.
Jahrhundert gebräuchliche. Der Gesamthabitus der
geschwungenen Figur erinnert an das Siegel
von 1352 [das aber erst ab 1393 bezeugt ist].
Aber die stilkritische Detailprüfung erlaubt
doch nicht, das Fahnenbild über den Termin
von 1388 hinaufzurücken. Man beachte das

gesteigerte Pathos in Bewegung, Gebärde und
Miene, die preziöse Haltung des Buches, den
scharfen Gesichtsschnitt mit den aufgerissenen,

starr in die Ferne dringenden Augen und

20 Dieses Banner befindet sich heute im LAGL. Eine

Kopie von ihm und alle anderen erwähnten Banner werden
im MdLGL im Freulerpalast ausgestellt.
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andere Imponderabilien, die in ihrer Gesamtwirkung

erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts
auftreten und für die Zeit um l400 bis 1410
charakteristisch werden.» Trotz Durrers Analyse

ist diese Fahne das «Schlachtbanner von
Näfels» geblieben, auch wenn es 1388
möglicherweise noch gar nicht existierte.21

Die Quellen belegen erstmals für den 22.
Februar 1388 eine Glarner Fahne. So wird in
zwei allerdings späteren Chroniken berichtet,

dreissig Glarner seien in der sogenannten
Mordnacht von Weesen ermordet und

ein «panner» beziehungsweise ein «vendli»
sei ihnen abgenommen worden. Wenn auch
nicht klar ist, ob es sich bei dieser Trophäe
um das Landesbanner oder nur das Fähnli
eines Truppenkontingentes gehandelt hat, würde

dieser Verlust doch zumindest den weissen
Schwenkel auf dem «Schlachtbanner» erklären:

Dies war ein Zeichen dafür, dass einst ein
Hoheitszeichen verloren gegangen war und
man es (noch) nicht wieder zurückgewinnen
konnte. Tatsächlich bekamen die Glarner die
in Weesen verlorene Fahne nicht vor 1446
zurück22.

Für die Schlacht selbst erwähnen die mehr
oder weniger zeitgenössischen Chroniken die
fünf oder acht erbeuteten Banner des Feindes,
aber kein Glarner Banner. Auch der Fahrtsbrief

oder das Schlachtlied aus späterer Zeit
wissen nichts von einem Banner. Dafür wird
dort den «hochgelopten himelsfürsten sant
Fridli und sant Hilary» beziehungsweise
dem «helgen herr sant Fridli», dem «trüwen
landesman» gleich mehrmals gehuldigt. Im
Schlachtlied wird das Glarnerland gar «sant
Fridlis land» genannt. Erstmals erscheint nun
auch der Vorname «Fridli» in glarnerischen
Rodeln und Jahrzeitbüchern. All das sind
beredte Zeugen eines wahren Fridolin-Kultes
im Glarnerland nach 140023 (Bild 9).

Im 13. Jahrhundert kommen das Glarner
Landesbanner oder das Fähnli in den Quellen

dann aber sehr wohl vor. Den Chronisten
dieser Zeit geht es bei der Nennung der Fahne

stets darum, klar zwischen halbprivatem,

21 Durrer, Fahnenbuch, S. 8. Durrer bringt zahlreiche

Beispiele von ähnlichen Figuren aus dieser Zeit. Trotzdem

gilt dieses Banner auch in der neuesten Publikation dazu
als («nach der Tradition») dasjenige von 1388: Mühlemann,
Wappen und Fahnen, S. 69-

22 UGL Nr. 107A und B, S. 319-321 und Durrer,
Fahnenbuch, S. 7.

21 Vgl. dazu die Quellen in UGL Nr. 107—111, S. 319—

542, Brunner, Glarner Geschichte, S. 62 und 401ff und

Kamm, Glarus, S. 125.

unkontrollierten Kriegszügen irgendwelcher
«Gesellen» oder eines Kontingents (Fähnli)
und dem Auszug der ganzen Glarner Kriegsmacht

(Landesbanner) zu unterscheiden. Für
Näfels ist diese klare Unterscheidung jedenfalls

noch nicht feststellbar.24
Warum ist die erste bekannte Glarner Fahne

rot? Die Frage ist auch deshalb berechtigt,
weil Glarus dadurch der einzige der acht alten
Orte mit einem heraldisch falschen Wappen
wurde. Weil aber der farbliche Ursprung des

Glarner Hoheitszeichens eine Fahne und nicht
ein Wappen ist, müssen wir uns eher über die
Farbtradition von Fahnen Gedanken machen,
als über die Heraldik.

Der Heilige Fridolin hat keine für ihn
typische Fahne wie zum Beispiel der Heilige
Ursus von Solothurn, dessen Fahne zur Fahne

dieses Kantons wurde. Wie Ursus wurden
auch die Heiligen Mauritius und Victor oft
mit roten Fahnen dargestellt. Sie alle waren

Soldaten und Märtyrer der Thebäischen
Legion. Letzteres gilt genauso für Felix und
Regula, die für Glarus auch eine gewisse
Bedeutung haben, aber eben nicht für den
Landespatron Fridolin.25

Naturgemäss hat die Frage der Farbe vor
allem in Schwyz sehr interessiert, da diese

Fahne ursprünglich nichts weiter war als
ein rotes Tuch. Konrad Justinger bringt um
1400 die Schwyzer Fahne mit der Blutfahne

des Heiligen Römischen Reiches in
Verbindung: König Rudolf von Habsburg habe
den Schwyzern 1289 für ihre Waffenhilfe
das Recht zugestanden, das Reichsbanner als
Feldzeichen zu führen. Sowohl der erwähnte
Krieg als auch die Beteiligung von Schwyzern
ist belegt, und auch Hinweise auf das kaiserliche

rote Banner — meist mit weissem Kreuz
— sind für diese Zeit häufig26.

Leider fehlen für Glarus entsprechende
Aufzeichnungen, doch das rote Tuch passt
zur Pflege der reichsrechtlichen Tradition
im Glarnerland um 1400, wie sie im damaligen

Siegel fassbar wird. Und königliche
Anerkennung für geleistete Kriegsdienste ist
auch für Glarus denkbar: Während des Ky-
burger Erbstreits Mitte des 13. Jahrhunderts
kämpften Glarner unter Walther von Vaz auf
Seiten der Habsburger gegen den Abt von St.

Gallen, einem Verbündeten der Kyburger.

24 Kamm, Glarus, S. 127-135.
25 Mühlemann, Wappen und Fahnen, S. 13f. und 82.
26 Mühlemann, Wappen und Fahnen, S. 54—57 und

Castell, Wappen, S. 463f.
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Bild 9: Die Schlacht bei Näfels von 1388 nach Benedikt Tschachtlan. Seine Bilderchronik von 1470 zeigt das Glarner
Häuflein mit einer weissen Fridolin-Fahne und den Heiligen als Abt. (Faksimile im LAGL, ZBZ Ms. A)

1273 wurde Rudolf von Habsburg König.
Und zwischen 1314 und 1330 setzten die
Glarner ihre «Kriegswaffen und Mordwerkzeuge»

zu Gunsten des Gegenkönigs Friedrich

von Habsburg gegen König Ludwig den
Baiern ein21 (Bild 10).

27 UGL Nr. 18, S. 57f. und Nr. 54, S. 175f.

Auch wenn den Glarnern das Blutbanner
des Reiches nicht offiziell verliehen worden
ist, nahmen Sie sich offensichtlich das Recht
heraus dieses um 1400 — wahrscheinlich aber
schon vorher — zu tragen. Allerdings nicht
mit einem Kreuz darauf, sondern mit ihrem
Landespatron, der bereits seit dem 14.
Jahrhundert ihre Siegel zierte.
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